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 Europäisches Komitee für Elektrotechnische 
 Normung CENELEC, 
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TD Technische Dokumentation 
4.3 Regeln der Technik 
 
4.3.1 Gesetze, Verordnungen, Normen 
 

Die Lernenden erklären die Zusammenhänge 
zwischen Gesetz, Verordnungen, Normen und 
ergänzenden Weisungen der Netzbetreiber. 

 
4.3.2 NIV 
 

Die Lernenden erklären den Inhalt und die 
Bedeutung der NIV und zeigen deren Ver-
wendung auf. Die Lernenden. 

 
4.3.3 Gliederung der NIN 
 

Die Lernenden beschreiben die Gliederung 
der Niederspannungs-Installations-Norm 
(NIN) und erläutern im Grundsatz die Bedeu-
tung der einzelnen Kapitel in Bezug auf die 
praktische Tätigkeit. 

 
4.3.4 Bestimmungen Erstellung, Betrieb und Unter-

halt 
 

Die Lernenden erläutern und begründen die 
wesentlichen Bestimmungen der Niederspan-
nungs-Installations-Norm (NIN) für die Erstel-
lung und den Unterhalt von elektrischen In-
stallationen. 

 
4.3.5 Personen- und Sachenschutz 
 

 Die Lernenden erläutern und begründen die 
Bestimmungen der NIV und der NIN zum 
Schutz von Personen und Sachen. 

 
4.3.6 Prüfen elektrischert Anlagen 
 

 Die Lernenden erläutern die Bestimmungen 
zum Prüfen von elektrischen Anlagen. 

 
4.3.7 Richtlinien für die Installation von Kommuni-

kationsanlagen (RIT) 
 

 Die Lernenden erläutern und begründen 
Richtlinien, welche bei informations- und 
kommunikationstechnischen Anlagen ange-
wendet werden (RIT). 
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BiVo 
Probleme umfassend bearbeiten 
Verstehen und anwenden 
Erinnern 
 
 
BET Bearbeitungstechnik 
2.1 Werkstoffe 
 

2.1.2 Thermisches Verhalten 
 

- Schmelzpunkt 
- Siedepunkt 
- Hitzebeständigkeit 
- Wärmekapazität 
- Wärmeleitfähigkeit 

 
 
 
TG Technologische Grundlagen 
 
 
 
EST Elektrische Systemtechnik 
 
 
 
KOM Kommunikationstechnik 
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13.16.2 Hausinstallationen 
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13.16.3 Industrie, Gewerbe 
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13.16.4 Kontrolle, Instandhaltung, Instandsetzung 
 
 
 
 
 


